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Wir sind für Sie da 

 

Albrecht, Heike 
Erzieherin 

OGTS Heinersreuth 
KG Heinersreuth 
0921 / 74130319 

Fischer, Henry,  
Friedhofs-
verwaltung 
KG Neudrossenfeld 
0174/ 8588078 

Haas, Lydia 
Erzieherin 
Kita Hummelnest 
KG Gesees 
09201/ 480 

Hornung, Sonya 
Erzieherin 
Kikri Spatzennest 
KG Bindlach 
09208/ 580468 

Förster, Bettina,  
2. Vorsitzende 

Verwaltungskraft 
MAV– Büro 

0921/ 1512971 

Koch, Waltraud  
1.Vorsitzende 

Erzieherin 
Kita Haselbusch 
Neudrossenfeld 

09203/1063 

Lippold, Alexander  
3.Vorsitzender 
Kinderpfleger 
Kikri Spatzennest 
KG Bindlach 
09208/ 580468 

Müller-Lachnitt,  
Hannelore 

Dipl. Rel.päd.in  
             Bayreuth und  

Weidenberg 

Schneider, Sabine 
Raumpflegerin 
KG Eckersdorf 

Schon einmal unsere 
Homepage besucht?  
Hierzu den QR Code 
scannen.  
 

   

Das neue Logo der MAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzelnen ist es bereits aufgefallen, vielen dürfte es neu sein… 
unsere Mitarbeitervertretung hat ein neues Logo.  
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 Pinnwand 

MAV (Land)  
Friedrich-von-Schiller-Str. 11 1/2  
95444 Bayreuth 
www.mav-bayreuth-land.de 
Email: mav.bayreuth@elkb.de 
Tel.  0921 1512971 
Fax  0921 1512972 

Öffnungszeiten des Büros: 
Mittwoch 10.00—16.00 Uhr 
Donnerstag 13.00—16.00 Uhr 

 
 
Redaktion: Waltraud Koch, Alexander Lippold 
Druck: print  & mail service Altenplos 

 

… uns der 
Betriebsau-
flug aus An-
lass des Lu-
ther-Jahres 
nach Coburg 
führt? 

Weihnachts-

plätzchen schon 

Adventsnachmittag der MAV:  
8. Dezember -14:00 Uhr  
im Gemeindehaus der  
Erlöserkirche Bayreuth 

 

 3 

BEIHILFEVERSICHERUNG 

Mit der Anstellung als kirchlicher Mitarbeiter/
kirchliche Mitarbeiterin übernimmt der Arbeitgeber 
eine gewisse Fürsorgepflicht und schließt in die-
sem Zug die Beihilfeversicherung ab.  

Sie besteht bei der Versicherungskammer Bayern 
für die Dauer der Beschäftigung und wird vom Ar-
beitgeber übernommen. Sie ist für die Mitarbeiten-
den kostenlos.  

Dort können Sie z.B. Rechnungen für den Homöo-
pathen und die verordneten Naturheilmittel, aber 
auch bestimmte Zahnarztrechnungen usw. einrei-
chen. Der Umfang der Beihilfe wird von Fall zu Fall 
berechnet.  

Doch nicht nur als Angestellte/r ist man versichert, auch die Ehegatten 
und die Kinder, für die Kindergeldanspruch besteht, werden in der Beihilfe 
berücksichtigt.  

Und wer bereit ist, einen eigenen Beitrag beizusteuern, kann dadurch den  
Leistungskatalog noch erheblich erweitern. 

Es lohnt sich also, den Antrag bei der Beihilfeversicherung oder uns anzu-
fordern. Sie können ihn auch auf unserer Website herunterladen und dort 

Alles was Recht ist 

 

Jetzt wird es Zeit für den Endspurt. Wer freiwillig etwas für die persönliche 
Altersversorgung tun möchte, sollte dies noch in diesem Jahr machen. 
Denn den garantierten Rechnungszins von drei Prozent für die freiwilligen 
Vorsorge-Angebote der EZVK gibt es nur noch, wenn die Entgeltumwand-
lung im laufenden Jahr beginnt. Es lohnt sich also, schnell zu sein.  

Für neue Verträge, die eine Entgeltumwandlung erst ab dem Jahr 2017 vor-
sehen, wird der garantierte Rechnungszins verringert. Grund dafür ist das 
Niedrigzinsniveau der Finanzmärkte.  

Für bestehende Verträge ändert sich selbstverständlich nichts.  

 

Mehr Info´s, den nötigen Antrag, Angebotsrechner usw. erhält man auf 
www.ezvk.de oder telefonisch unter 06151/3301199.  

Auch auf unserer Homepage findet man den Antrag und den Link zur EZVK. 

EZVK Plus—noch 3 Prozent Rechnungszins sichern 


